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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzverwal-
tung des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 in seiner 10. Sitzung am 
2. Dezember 2021 beraten. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
12/1 bis 12/12, 12/14 bis 12/28 sowie der Entschließungsantrag 12/13 sind diesem 
Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Die Berichterstatterin für den Einzelplan 12 ohne Kapitel 1201 – Steuern und Ka-
pitel 1205 – Kommunaler Finanzausgleich – berichtet, der Einzelplan 12 sei der 
volumenmäßig mit Abstand größte Einzelplan des Landeshaushalts. Mit Einnah-
men von rund 51,4 Milliarden € im Jahr 2022 seien hier rund 92 % aller Einnahmen 
im Landeshaushalt veranschlagt. Bei den Ausgaben mit 20,2 Milliarden € im Jahr 
2022 habe der Einzelplan einen Anteil von rund 36,2 % an den Gesamtausgaben 
im Landeshaushalt.

Im Einzelplan 12 seien die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die die Ge-
samtheit der Landesverwaltung beträfen, z. B. bei den Einnahmen die Steuerein-
nahmen, Einnahmen aus Überschüssen, Entnahmen aus dem Beteiligungsfonds 
BW, Erträge der Staatlichen Wetten und Lotterien, Spielbankabgaben, zentrale 
Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie Schuldentilgung. Bei den Ausgaben 
seien dies der kommunale Finanzausgleich, der Schuldendienst gegenüber dem 
Kreditmarkt, die Ausgaben für den staatlichen Hochbau und das Immobilien- und 
Gebäudemanagement, die Zuführungen an Rücklagen und Sondervermögen. Da-
neben seien ein Teil des Versorgungsaufwands und der Zuführungen an den Ver-
sorgungsfonds sowie die globale Personalmehrausgabe zentral im Einzelplan 12 
veranschlagt.

Sodann geht die Berichterstatterin auf die wesentlichen Einnahme- und Ausga-
benblöcke ein. Die Steuereinnahmen mit rund 39,6 Milliarden € stellten im Ein-
zelplan 12 den größten Einnahmeblock dar. Grundlage für die Veranschlagung 
seien die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 10. bis 12. Mai 2021. Im Jahr 
2022 seien dies gegenüber dem Planansatz 2021 rund 979 Millionen € mehr. Des 
Weiteren sei im Vorgriff auf die Herbst-Steuerschätzung 2021 ein Betrag von  
1 Milliarde € aufgrund der sich bereits abzeichnenden positiven Steuerentwick-
lung als globale Mehreinnahme in den Haushaltsentwurf aufgenommen worden. 
Das Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung 2021 werde nun hier im Rahmen des 
parlamentarischen Verfahrens zum vorliegenden Entwurf des Staatshaushalts-
plans 2022 berücksichtigt.

Für die zum 1. Juli 2009 weggefallene Ertragshoheit bei der Kfz-Steuer würden 
zum Ausgleich – wie auch in den vorhergehenden Haushaltsjahren – jeweils rund 
1,3 Milliarden € an Zuweisungen des Bundes veranschlagt.

Im Jahr 2022 sei im vorliegenden Entwurf eine Schuldentilgung in Höhe von  
474 Millionen € vorgesehen. Aus Überschüssen der Vorjahre würden rund  
2,8 Milliarden € eingeplant.

Weitere wesentliche Einnahmepositionen seien im Haushaltsentwurf eingeplant, 
und zwar aus der Finanzausgleichsumlage rund 5,1 Milliarden €, als Entnahme 
aus dem Beteiligungsfonds BW rund 980 Millionen € sowie aus den Erträgen der 
Staatlichen Wetten und Lotterien und Spielbankabgaben rund 249 Millionen €.

Von den Gesamtausgaben im Einzelplan 12 entfalle ein Großteil auf den kommu-
nalen Finanzausgleich. Allein dieser Bereich stelle mit 13,9 Milliarden € mehr als 
zwei Drittel der Gesamtausgaben des Einzelplans dar.

Des Weiteren seien die Ausgaben für den Schuldendienst des Landes gegenüber 
dem Kreditmarkt mit rund 1,3 Milliarden € etatisiert. Ihr Anteil betrage rund  
6,4 %.
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Ein weiterer Schwerpunkt seien die Personalausgaben mit rund 1,257 Milliarden €, 
wovon der überwiegende Anteil auf die globalen Mehrausgaben für Personal ent-
falle. Diese seien zentral für alle Einzelpläne zur Abdeckung der Besoldungs- und 
Tariferhöhungen sowie der voraussichtlichen Kostenentwicklung bei den Beihil-
fen und den Nachversicherungen veranschlagt.

Die Ausgaben für die Versorgung würden seit 2004 in den jeweiligen Einzelplä-
nen der Ressorts veranschlagt. Im Einzelplan 12 seien nur noch die nicht aufteil-
baren Restbereiche mit rund 904 Millionen € veranschlagt, z. B. die Zuführung an 
den Versorgungsfonds in Höhe von rund 645,6 Millionen €.

Insgesamt lasse sich feststellen, dass die Ausgaben für die Versorgung weiter 
ansteigen würden. Grund dafür sei die wachsende Anzahl an Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfängern von bis Ende 2021 voraussichtlich rund 
145 800 Personen. Bis Ende 2022 werde sich diese Zahl auf rund 149 400 erhö-
hen. Der Versorgungsaufwand betrage damit im Gesamthaushalt des Jahres 2022 
insgesamt rund 7,4 Milliarden €.

Die sächlichen Verwaltungsausgaben im Einzelplan 12 beliefen sich im Jahr 2022 
auf rund 914,9 Millionen €. Sie umfassten insbesondere die Energie- und Bewirt-
schaftungskosten durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung mit 
275 Millionen €. Des Weiteren würden für notwendige Anmietungen zur Unter-
bringung von Landesbehörden 208,4 Millionen € veranschlagt.

Für die bauliche Unterhaltung der landeseigenen und angemieteten Liegenschaf-
ten seien insgesamt 404,7 Millionen € veranschlagt.

Von den rund 2,1 Milliarden € an Investitionsausgaben im Einzelplan 12 würden 
mit 1,2 Milliarden € nahezu 60 % für den kommunalen Finanzausgleich, insbe-
sondere für die kommunale Investitionspauschale, aufgewendet.

Weitere 750,5 Millionen € – dies entspreche etwa 36 % – der investiven Aus-
gaben entfielen auf den staatlichen Hochbau. Der verbleibende Anteil werde ins-
besondere für die Bürgschaftsausfälle und die Naturschutzgrunderwerbe benötigt.

Im Bereich des staatlichen Hochbaus könnten Gesamtbaukosten in Höhe von rund 
860,8 Millionen € mit den Mitteln im direkt finanzierten Bauhaushalt, einschließ-
lich Hochschulbauprogramm „Perspektive 2020“, und aus der Rücklage gemäß  
§ 18 LHO finanzierten Einzeltitelmaßnahmen neu veranschlagt bzw. die Projekt-
kosten laufender Maßnahmen entsprechend erhöht werden.

Im Regierungsentwurf seien zudem weitere Zuführungen an Rücklagen im Be-
reich des Einzelplans 12 vorgesehen, und zwar an die Rücklage für Haushaltsrisi-
ken 831 Millionen €, für „digital@bw II/digitale Verwaltung“ 42 Millionen € und 
für die Klimaschutzstiftung/den Klimaschutzfonds sowie weitere Klimaschutz-
maßnahmen 15 Millionen €. Darüber hinaus sollten an das Sondervermögen „Ba-
den-Württemberg 21“ 108 Millionen € zugeführt werden.

An globalen Minderausgaben seien im Einzelplan 12 insgesamt 10 Millionen € 
etatisiert.

Im Entwurf des Einzelplans 12 sei gegenüber 2021 ein weiterer Anstieg der Ein-
nahmen zu verzeichnen, und zwar insbesondere durch steigende Steuereinnah-
men, aber auch durch den Verzicht auf Schuldenaufnahmen. Die Gesamtausgaben 
zeigten zwar einen Rückgang gegenüber dem Jahr 2021, was jedoch vorrangig an 
geringeren Zuführungen an die Rücklagen liege.

Das Gesamtergebnis für den Einzelplan 12 sehe insgesamt einen gegenüber 2021 
höheren Überschuss zur Deckung von Ausgaben in den übrigen Einzelplänen vor.

Abschließend dankt die Berichterstatterin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Finanzministerium für ihre verantwortungsvolle Arbeit zum Wohle des Lan-
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des und gerade auch in der momentan äußerst schwierigen und angespannten 
Situation durch die Coronapandemie.

Der Berichterstatter für das Kapitel 1201 trägt vor, in Kapitel 1201 – Steuern – 
des Einzelplans 12 würden die Einnahmen aus Steuern, die Baden-Württemberg 
zu erwarten habe, aufgeführt.

Rechtsgrundlage der bundesdeutschen Finanzverfassung seien die Artikel 104a 
bis 115 des Grundgesetzes. Danach müsse sichergestellt werden, dass der Ge-
samtstaat und die Gliedstaaten am Gesamtertrag der Volkswirtschaft sachgerecht 
beteiligt würden. Ob eine Staatsquote von über 50 % wie im letzten Jahr oder von 
ca. 52 %, wie sie für dieses Jahr erwartet werde, noch sachgerecht sei, dürfe wohl 
mit Fug und Recht bezweifelt werden. Das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, 
das ebenfalls im Grundgesetz verankert sei, werde durch diese hohe Staatsquote 
mehr und mehr verlassen.

Nach den Rückgängen im vergangenen Jahr, die durch die Coronapandemie be-
dingt gewesen seien, schnellten nun die Steuereinnahmen wieder in die Höhe. 
Vor allem die Steuereinnahmen der Länder nähmen wieder zu.

Der vorliegende Einzelplan, der im September erstellt worden sei, habe für das 
kommende Haushaltsjahr Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 
in Höhe von 39,53 Milliarden € kalkuliert. Die aktuelle Steuerschätzung gehe 
jetzt für das Jahr 2022 sogar von 42,83 Milliarden € aus. Dies bedeute einen Zu-
wachs um 3,3 Milliarden €.

Wichtig dabei sei, dass dieser Zuwachs überwiegend auf gestiegene Einnahmen 
bei den sogenannten Gemeinschaftsteuern – dies seien die Einkommensteuer, 
die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer – zurückzuführen sei. Nach der 
aktuellen Steuerschätzung würden die Gemeinschaftsteuern in diesem Jahr um  
2,66 Milliarden € und im nächsten Jahr 2022 sogar um 2,9 Milliarden € steigen.

Bereits vor der neuesten Steuerschätzung sei der vorliegende Haushaltsentwurf 
bei der Lohnsteuerentwicklung von einem Zuwachs in Höhe von rund 845 Millio-
nen € ausgegangen.

Bei den reinen Landessteuern, die nur einen kleinen Teil des Steueraufkommens 
ausmachten, sei im Haushaltsentwurf ein signifikanter Anstieg bei der Grunder-
werbsteuer um 60 Millionen € veranschlagt. Hier spiele sicherlich die jüngst auch 
von der EZB als gefährlich eingeschätzte Entwicklung bei den Immobilienpreisen 
mit eine Rolle.

Insgesamt sei nach der neuesten Steuerschätzung bei den Landessteuern noch für 
dieses Jahr ein Anstieg um 325 Millionen € veranschlagt. Dies entspreche rund 
8 %. Im kommenden Jahr würden gegenüber dem vorliegenden Haushaltsplan 
Mehreinnahmen in Höhe von 390 Millionen € erwartet.

Im Rahmen der Gemeinschaftsteuern spiele bei nochmaliger Betrachtung der 
Lohn- und Einkommensteuer die immer höhere Progression für Normalverdie-
ner eine große Rolle. Hier seien Anpassungen der Steuertarife zur Abmilderung 
längst überfällig. Angesichts dieser Erkenntnis und einer Rekordinflation von 
über 5 %, mit der die besteuerten Einkommen nicht Schritt hielten, werde schnell 
klar, wer die Zeche für diesen zusätzlichen Geldregen im Haushalt bezahle. Es 
seien wieder einmal die arbeitenden Normalbürger.

Die Landesregierung sollte sich darüber im Klaren sein, dass die nun noch länger 
anhaltende hohe Inflation auch auf die Ausgabenseite durchschlagen werde.

Eine Prognose der tatsächlichen Entwicklungen im Jahr 2022 sei derzeit äußerst 
schwierig. Denn die vorgelegten Schätzungen basierten auf den Annahmen, dass 
im nächsten Jahr die Konjunktur wieder deutlich anziehen werde, was vor dem 
Hintergrund der aktuell erneut eskalierenden Coronapandemie fraglich sei, und 
dass im weltwirtschaftlichen Umfeld, auf das auch die baden-württembergische 
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exportorientierte Industrie sehr angewiesen sei, keine Verschlechterungen der 
Rahmenbedingungen eintreten würden, was angesichts der politischen Großwet-
terlage ebenfalls äußerst fraglich sei.

Der Berichterstatter empfiehlt deshalb, die jetzt vorgelegten hohen Einnahme-
schätzungen als mögliche Entwicklung für 2022 eher konservativ zu bewerten.

Der Berichterstatter für das Kapitel 1205 nimmt in seinem Bericht zum  
Kapitel 1205 – Kommunaler Finanzausgleich – zunächst Bezug auf den Hinweis 
seiner Mitberichterstatterin zum Einzelplan 12, dass in diesem Einzelplan ein 
Großteil der Ausgaben auf den kommunalen Finanzausgleich entfalle. Beim kom-
munalen Finanzausgleich, bei den Finanzbeziehungen zwischen dem Land und 
den Kommunen, gehe es um 17,5 Milliarden €. Abzüglich der Finanzausgleichs-
umlage in Höhe von rund 5,1 Milliarden € seien dies 12,4 Milliarden € netto. Be-
sonders interessant seien der immer wieder diskutierte Kommunale Investitions-
fonds und die kommunalen Investitionszuweisungen. Während die Kommunen 
über die pauschalen Zuweisungen frei verfügen könnten, handle es sich bei den 
Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds um zweckgebundene Mittel.

Die kommunalen Investitionszuweisungen, die sogenannten KIP-Mittel, seien 
von 1 012,9 Millionen € im Jahr 2019 auf 916,1 Millionen € im Jahr 2020 ge-
sunken und erhöhten sich schließlich im Jahr 2021 auf 982 Millionen € und für 
2022 auf 1 070,6 Millionen € – ohne Berücksichtigung der hierzu inzwischen vor-
liegenden Änderungsanträge.

Die KIF-Mittel wiederum seien nach 950 Millionen € im Jahr 2019 auf 1 108 
Millionen € im Jahr 2020 gestiegen. Genauso wie im Jahr 2021 beliefen sich die 
Mittel auch im Jahr 2022 auf 1 115 Millionen €.

Der kommunale Vorwegabzug habe ebenfalls Schwankungen unterlegen. Während 
es 2011 708 Millionen € gewesen seien, habe sich der Betrag 2015 auf die für die 
Kommunen positive Summe von 540 Millionen € belaufen. 2017 seien es dann  
861 Millionen € gewesen, 2018 766,7 Millionen € und 2019 780 Millionen €. Im 
Jahr 2020 seien es als Plus für die Kommunen minus 186 Millionen € gewesen. 
2021 betrage der kommunale Vorwegabzug dann wieder zulasten der Kommunen 
etwa 500 Millionen € und im Jahr 2022 rund 822 Millionen €.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden 
bei jedem Aufruf nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der 
Vielzahl der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. 
Soweit also nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache ver-
merkt sind, ist der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die 
Beschlussfassung eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt vom Vorwort ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 1201

Steuern

Änderungsantrag 12/14 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Änderungsanträge 12/1 und 12/7 jeweils mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1201 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.
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Kapitel 1202

Allgemeine Bewilligungen

Der Vorsitzende ruft den Änderungsantrag 12/15 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP fragt, warum bei Titel 371 02 – 
Globale Mehreinnahmen – der Betrag von 35 Millionen € stehen bleibe und nicht 
einer Rücklage zugeführt worden sei.

Der Minister für Finanzen antwortet, der Betrag von 35 Millionen € werde als vo-
raussichtliche Leistung des Bundes zur Erfüllung des Paktes für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst als globale Mehreinnahme ausgewiesen.

Änderungsantrag 12/15 einstimmig angenommen.

Kapitel 1202 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

Kapitel 1204 einstimmig genehmigt.

Kapitel 1205

Kommunaler Finanzausgleich

Änderungsantrag 12/16 insgesamt mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1205 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1206

Schulden und Forderungen

Änderungsanträge 12/8 und 12/2 jeweils mehrheitlich abgelehnt. 

Änderungsantrag 12/17 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 12/9 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1206 mit der beschlossenen Änderung mehrheitlich geneh-
migt.

Kapitel 1208

Staatlicher Hochbau

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 12/3, 12/6, 12/10 und 12/11 mit zur 
Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU bringt vor, in ihrem Änderungsantrag 
12/6 fordere die SPD 8 Millionen € mehr für Fotovoltaikanlagen auf Dächern und 
Gebäuden von Landesliegenschaften. Weil die bisherigen Mittel auskömmlich ge-
wesen seien, wolle er vom Finanzministerium wissen, ob der Betrag von dann 
insgesamt 9 Millionen € überhaupt verbaut werden könne.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP zeigt sich verwundert, dass in  
Titel 341 02 – Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen – im Regierungsentwurf 
nur 3 Millionen € veranschlagt worden seien, obwohl das Ist im Jahr 2019 gut  



18

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 1112

17 Millionen € und im Jahr 2020 rund 36,7 Millionen € betragen habe. Angesichts 
dessen habe seine Fraktion mit dem Änderungsantrag 12/10 auch einen realisti-
scheren Ansatz von 25 Millionen € veranschlagt.

Die Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen erläutert, Mittel für Fotovol-
taikanlagen auf Dächern und an Gebäuden von Landesliegenschaften seien in 
verschiedenen Bereichen etatisiert worden. Dies gelte insbesondere bei einzel-
nen Baumaßnahmen. In bisherige und jetzt neu etatisierte Baumaßnahmen seien 
Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 10 000 MWp enthalten. Dazu 
kämen die Möglichkeiten über den Titel „Verwaltungsinterne Refinanzierung“. 
Über die 1 Million € hinaus, die beim Titel 711 03 – Technische Verbesserungen 
in bestehenden Gebäuden (ohne Universitäten) zur Energie- und Wassereinspa-
rung – veranschlagt worden sei, gebe es da Einnahmen aus Energieeinsparungen 
bei früheren Maßnahmen, die in diesen Titel einflössen. Im Übrigen sei der Titel 
deckungsfähig mit dem Titel 711 01 – Kleinere Neu-, Um- und Erweiterungs-
bauten –, sodass auch insofern eine Finanzierungsmöglichkeit für PV-Anlagen 
gegeben sei.

Sie betont, das Land gebe alles, was möglich sei, um mit der Fotovoltaik voranzu-
kommen. Eine Erhöhung des Ansatzes bei Titel 711 03 sei deshalb aus Sicht des 
Finanzministeriums weder notwendig noch zielführend.

Zu Titel 341 02 – Änderungsantrag 12/10 – sei eher eine technische Frage an-
gesprochen, wie mit den Mitteln umgegangen werde. Die Drittmittelanteile der 
einzelnen Großen Baumaßnahmen seien festgelegt und bei den einzelnen Projek-
ten ausgewiesen. Die Vereinnahmung erfolge baubegleitend. Insofern lasse sich 
schwer vorhersagen, welche Beträge dies im Jahr 2022 sein würden. Dies sei auch 
der Grund dafür, dass es hier einen pauschalen Ansatz gebe.

Spiegelbildlich dazu gebe es auch einen Ausgabentitel, in dem sich dann Mittel in 
gleicher Höhe wiederfänden. Wenn also der Ansatz bei Titel 341 02 erhöht wür-
de, müsste auch beim spiegelbildlichen Ausgabentitel eine Erhöhung ausgewiesen 
werden. Dies sei aber nicht erforderlich. Das Ist entspreche dann dem, wie es sich 
baubegleitend darstelle.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erklärt, er zweifle überhaupt nicht an 
dem Willen, mit der Fotovoltaik auf und an Landesliegenschaften endlich ernst 
zu machen. Denn diesbezüglich sei die Bilanz der grün-schwarzen Landesregierung 
ja schon als ziemlich mager zu bezeichnen. Hier seien gerade einmal 8 Millionen € 
verbaut worden. Auf 8 000 Landesgebäuden gebe es lediglich 170 Fotovoltaikan-
lagen. Nicht ohne Grund habe das Finanzministerium deshalb angekündigt, bei 
den Dachflächen, auf denen Fotovoltaikanlagen installiert seien, von ungefähr 
120 000 m2 auf 450 000 m2 zu kommen.

Diese ehrgeizigen Ziele begrüße die SPD-Fraktion ausdrücklich. Er meine aber 
schon, dass zu deren Erreichung auch deutlich mehr Geld als in der letzten Le-
gislaturperiode erforderlich sei. Deshalb sei es für ihn schon interessant gewesen, 
dass die Staatssekretärin die Frage, ob das Land in der Lage sei, die beantragten 
zusätzlichen 8 Millionen € für PV-Anlagen zu verbauen, nicht beantwortet habe.

Die Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen entgegnet, dieser Bereich werde 
im nächsten Jahr ausgesteuert, und dies werde nicht am Mittelvolumen des ange-
sprochenen Titels scheitern. Gebaut werde so schnell wie möglich.

Das, was hier an Ausbau aber bereits bis Ende 2020 erzielt worden sei, habe das 
übererfüllt, was das alte Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept, das noch 
unter Beteiligung der SPD erstellt worden sei, vorgesehen habe. Es sei auch noch 
nicht allzu lange her, dass hinterfragt worden sei, ob jede energetische Maßnahme 
des Landes wirtschaftlich im Sinne des Rechnungshofs sei. Insoweit habe hier 
in den letzten Jahren noch einmal ein Umdenken stattgefunden. Aber zwischen 
Planung einer Maßnahme und ihrer Fertigstellung gebe es immer eine gewisse 
Zeitspanne. Sie sei deswegen sehr zuversichtlich, dass das kommende Jahr zeigen 
werde, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden seien, Früchte trügen und das 
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Land hierbei deutlich vorankomme. Das Ist 2022 werde dies dann sicherlich auch 
ausweisen.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD repliziert, es sei bisher nicht möglich ge-
wesen, das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2013 zu 
aktualisieren. Dies halte er für eine von den Grünen geführte Landesregierung für 
blamabel.

Der Abgeordnete der Fraktion der CDU dankt der Staatssekretärin für ihre Ant-
wort. Er fügt hinzu, diese Antwort habe gezeigt, dass für das nächste Jahr im 
Fotovoltaikprogramm für das Land Baden-Württemberg genügend Geld zur Ver-
fügung stehe. Deshalb bitte er die FDP/DVP-Fraktion, ihren Änderungsantrag 
12/10 zurückzuziehen.

Der Abgeordnete der Fraktion der FDP/DVP erklärt, die Ausführungen der 
Staatssekretärin hätten die FDP/DVP-Fraktion überzeugt. Den Änderungsantrag 
12/10 ziehe er namens seiner Fraktion zurück.

Der Vorsitzende hält fest, dass der Änderungsantrag 12/10 zurückgezogen wor-
den sei.

Änderungsanträge 12/6, 12/3 und 12/11 jeweils mehrheitlich ab-
gelehnt.

Kapitel 1208 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 1209 einstimmig genehmigt.

Kapitel 1210

Versorgung

Änderungsantrag 12/18 mehrheitlich angenommen.

Kapitel 1210 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1212

Sammelansätze

Änderungsanträge 12/19 und 12/20 jeweils einstimmig angenom-
men.

Änderungsanträge 12/21 bis 12/23 jeweils mehrheitlich angenom-
men.

Änderungsantrag 12/4 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 12/5 mehrheitlich abgelehnt. Änderungsantrag 
12/24 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 12/26 einstimmig angenommen.

Änderungsantrag 12/25 mehrheitlich angenommen.

Änderungsantrag 12/12 mehrheitlich abgelehnt. Änderungsantrag 
12/27 mehrheitlich angenommen.
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Kapitel 1212 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1221

Zukunftsoffensive III

Kapitel 1221 mehrheitlich genehmigt.

Entschließungsantrag 12/13 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1222 mehrheitlich genehmigt.

Kapitel 1223

Zukunftsinvestitionen

Änderungsantrag 12/28 einstimmig angenommen.

Kapitel 1223 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

9.12.2021/8.12.2021

Barbara Saebel (ohne Kapitel 1201 und 1205)

Dr. Uwe Hellstern (für Kapitel 1201)

Gernot Gruber (für Kapitel 1205)
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